
SVBL BV gü 3/01 

Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 16.04.2026 
 

BESCHLUSSVORLAGE Nr. II/II/21/29/04/2026 
für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 29.04.2026 

 
Gegenstand der Vorlage: 
Diskussion und Beschlussfassung zu überplanmäßigen Auszahlungen für einen Investitionszuschuss zur 
Ausstattung des Schulhortes nach der Sanierung an den Träger der Kindereinrichtung 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt für das Haushaltsjahr 2026 überplanmäßige Auszahlungen 
für einen Investitionszuschuss zur Ausstattung des Schulhortes nach der Sanierung an den Träger dieser 
Kindertagesstätte in Höhe von 17.000,00 € (Produktkonto 36520000.78170000-Invest.-
Nr.2365200001.1). 
 
Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 11.000,00 € aus nicht benötigten Auszahlungen für die Kommu-
nalanteile an den Träger des Schulhortes (Produktkonto 36520000.73185000.) sowie in Höhe von 
6.000,00 € aus nicht benötigten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Aus-
stattung) der Grundschule nach der Sanierung (Produktkonto 21110100.78320000-Invest.-
Nr.2211101005.1). 

 

Begründung: 
Die Ausstattung des Schulhortes mit Möbeln nach der Sanierung muss fast vollständig neu erfolgen, da 
keine geeignete Ausstattung mehr vorhanden war und ist. In den letzten Jahren wurden nur sehr rudi-
mentär Möbel angeschafft. Ein Großteil war nach jahrelanger Nutzung verschlissen und musste vor Be-
ginn der Sanierung von Gebäudeteil B und der damit beginnenden Doppelnutzung von Räumen für Schu-
le und Hort entsorgt werden.  
Insgesamt wurden für die Neuausstattung des Schulhortes 150.000,00 € im Haushaltsplan 2026 einge-
plant, davon 100.000,00 € für geringwertige Wirtschaftsgüter (als Aufwand im Kommunalanteil enthalten) 
und 50.000,00 € als aktivierungsfähige Wirtschaftsgüter (Investitionszuschuss).  
Benötigt werden nach nun erfolgter genauer Planung und Abforderung von Angeboten ca. 156.000,00 €. 
Davon entfallen 89.000,00 € auf geringwertige Wirtschaftsgüter (Aufwand) und 67.000,00 € auf aktivie-
rungsfähige Wirtschaftsgüter (Investitionszuschuss).  
Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 6.000,00 €, die weder als Aufwand noch als Investitionszuschuss 
geplant waren, werden aus investiven Mitteln gedeckt, die für die Ausstattung der Grundschule nach der 
Sanierung geplant waren, jedoch nicht benötigt wurden. Zudem werden 11.000,00 € aus den in den lau-
fenden Kommunalanteilen enthaltenen Ausstattungsmitteln in den Investitionsbereich umgeschichtet. 
 
bereits gefasste Beschlüsse: ---   
aufzuhebende Beschlüsse: --- 
 
finanzielle Auswirkungen:   
Ergebnishaushalt:  --- 
Finanzhaushalt:  
36520000.78170000. (Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen…) 
    

-     einmalige Kosten:   156.000,00 € (Aufwand und Invest), davon 6.000,00 € zusätzlich 
-     laufende Kosten:   Abschreibung (AfA) 
- zu erwartende Erträge:   
- jährliche Belastung:    1.700,00 € (AfA für zusätzlichen Investitionsschuss) 
 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm.  Fin. X HA  OA  Bau  Lieg.  VA  TA  StFwA  

Verteiler des Beschlusses: 
Bgm.  Fin.  HA  OA  Bau        SWL  

Verantwortlich für die Durchführung: 
Bgm.  Fin.  HA x OA  Bau        SWL  

Verteiler der Vorlage: 
Bgm.  18xSR  8xOR  Fin.  HA  Bau  OA    Presse  

 


